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Traktandum 3 

Teilrevision Nutzungsplanung „Camping“ 

Ergänzung Bau- und Zonenordnung 

 
                     
Botschaft 

 

Ausgangslage 

Das „wilde Campieren“ ist im Kanton Uri aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen grundsätzlich 

überall zulässig. In den letzten Jahren ist das Bedürfnis nach Campingferien stark gestiegen 

und die Möglichkeit zum „Wildcampieren“ wurde auch im Kanton Uri rege genutzt. 

 

Camperinnen und Camper stellen für den Tourismus des Kantons Uri jedoch eine Chance dar, 

weshalb sie nicht durch Verbote vergrämt werden sollen. Deshalb wurde das Campieren in den 

Gemeinden Andermatt und Realp auf dafür geeignete Standorte beschränkt und das „wilde 

Campieren“ untersagt. 

 

Die Gemeinde Hospental möchte nun, wie die beiden Gemeinden Andermatt und Realp eben-

falls ein Verbot zum „Wildcampieren“ einführen. Hierfür muss die Bau- und Zonenordnung mit 

einer Bestimmung zum Campieren ergänzt werden.  

                                                                        

  

Vorgehen der Planung 

Der Entwurf der Teilrevision der Nutzungsplanung wurde im Oktober 2022 durch den Gemein-

derat, zusammen mit R+K, Büro für Raumplanung AG erarbeitet und am 17. November 2022 

vom Gemeinderat Hospental zuhanden der öffentlichen Mitwirkung verabschiedet. 

 

Vom 16. Dezember 2022 bis 23. Januar 2023 erhielt die Bevölkerung die Möglichkeit, sich ge-

gen die Anpassung der Bau- und Zonenordnung zu äussern. Innerhalb dieser Frist sind keine 

Einwendungen eingegangen. 

 

Da am Nutzungsplan keine Änderungen vorgenommen wurden und gegen die Anpassung der 

Bau- und Zonenordnung keine Einsprachemöglichkeit besteht, wurde auf eine öffentliche Auf-

lage verzichtet. Die Behandlung der Bau- und Zonenordnung erfolgt abschliessend im Rahmen 

der Gemeindeversammlung. 

 

 

Wesentliche Änderung der Bau- und Zonenordnung 

Folgende Bestimmung wurde neu in die Bau- und Zonenordnung aufgenommen: 

 

Art. 77a  Campieren 

Auf dem gesamten Gemeindegebiet ist das Campieren nur auf bewilligten Camping-

plätzen zulässig. Das wilde Campieren ist verboten. Als Campieren wird die Benüt-

zung von Zelten, Wohnwagen, Mobilheimen und dergleichen definiert. 

 

 

Antrag 

Der Gemeinderat Hospental beantragt, die Teilrevision der Nutzungsplanung „Camping“, das 

heisst die Anpassung der Bau- und Zonenordnung, zu genehmigen. 

 

 


